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Täterinnen und Täter 
des Menschenhandels 
in Deutschland 
Teil 2: Ergebnisse aus Interviews mit 
Expertinnen und Experten 

Nachdem im ersten Teil in der vergangenen Ausgabe dieser Zeitschrift der Forschungs­
stand und die Forschungsfragen sowie das methodische Vorgehen der Interviewstudie 
vorgestellt wurden (Zietlow/Baier 2016), werden in diesem Beitrag die Ergebnisse der In­
terviews mit Expertinnen und Experten präsentiert. Neben den Strategien der Täterinnen 
und Täter werden die Hauptprobleme der Strafverfolgung sowie mögliche Lösungsvor­
schläge und Präventionsmaßnahmen beleuchtet. Zusätzlich werden die Standpunkte der 
Expertinnen und Experten zur Nebenklagevertretung und Vermögensabschöpfung, zur 
Rolle der Freier und zur geplanten Prostitutionsgesetzgebung referiert. 

Bettina Zietlow, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 

am Kriminologischen Forschungs­
institut Niedersachsen. 

Dirk Baier, 
Leiter des Instituts für Delinquenz 

und Kriminalprävention an 
der Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften. 

1. ergeBnisse Formen, Opfergruppen und Wege der Auf­
Im Folgenden werden die wichtigsten deckung von Fällen des Menschenhandels 
Befunde der Interviews mit Expertinnen erfragt. Hinsichtlich der Formen bestäti­
und Exper ten des Menschenhandels in gen die Befragten, dass Menschenhandel 
Deutschland unter Rückgriff auf paradig­ in allen Bereichen vorkommen kann: „Der 
matische Interviewpassagen vorgestellt, Menschenhandel ist nicht auf den Straßen­
die zur besseren Lesbarkeit z.T. gering­ strichbereich beschränkt“ (Nr. 5, Bereich 
fügig verändert wurden (z.B. Streichung Strafverfolgung). Stattdessen finden sich 
von „ehm“). Zur Kennzeichnung der Fälle in Bordellen, in der Wohnungspros­
zitierten Interviews werden die Interview­ titution, im Escortbereich und im Bereich 
nummer sowie eine von zwei Bezeich­ des Straßenstrichs. Ein neuer Bereich sind 
nungen des Bereichs, in dem die Befragten sog. Sauna­Clubs: „Was boomt, ist so diese 
tätig sind, berichtet: Unterschieden wird Saunaclub […] Saunaclub­Philosophie ist 
zwischen Befragten aus dem Bereich Straf­ bisschen anders. Da ist im Angebot eben 
verfolgung (Polizei, Landeskriminalamt, dieser Saunabereich, Büffetbereich, teil­
Bundeskriminalamt, Staatsanwaltschaft) weise Fernsehen, TV­Bereich, und man hat 
sowie aus sonstigen Bereichen (Opfer­ da eben diesen ja Lifestyle­Hintergrund 
beratung, Rechtsanwaltschaft, Wissen­ oder Saunahinterg rund plus dann eben 
schaft, Journalismus, Wirtschaft, Politik). das Angebot, das die Mädels eh machen“ 

(Nr. 13, Bereich Strafverfolgung). Diese 
Formen, opFergruppen, Einschätzungen stimmen weitestgehend 
auFDeckung mit dem Bundeslagebild Menschenhandel 
Obwohl es keine explizite Forschungs­ überein, das zeigt, dass in all den genannten 
frage bildete, wurden in den Interviews die Bereichen Fälle registriert werden, aller­
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dings im Bordell­ und Wohnungsbereich 
häufiger als im Bereich Straßenprostitution 
und Escort. Zwei wichtige Ergänzungen 
sind zugleich zu erwähnen: Erstens ver­
weist das Bundeslagebild darauf, dass 
Menschenhandel über die Jahre hinweg 
seltener im Escort­ und Bordellbereich 
registriert wird; im Bereich Wohnungs­
prostitution bleiben die Zahlen allerdings 
weitestgehend konstant, was möglicher­
weise bedeutet, dass im Bordellbereich 
mittlerweile stärker darauf geachtet wird, 
keine Frauen unter 21 zu beschäftigen bzw. 
man sich von diesen bestätigen lässt, dass 
sie bereits zuvor in der Prostitution tätig 
waren (und nicht aktuell dazu „gebracht“ 
werden). Zweitens betonen verschiedene 
Expertinnen und Experten eine hohe Mobi­
lität der Frauen, die häufig ihren Arbeitsort 
wechseln (vgl. hierzu auch Geisler 2005; 
Lamnek 2005), die aber ebenso zwischen 
den Formen wechseln: „Es gibt teilweise 
auch Wechsel zwischen Bordellen und 
Wohnungen oder Escortservice“ (Nr. 14, 
sonstiger Bereich). 

Die Opfergruppen werden von den Ex­
pertinnen und Experten meist hinsichtlich 
der nationalen Herkunft unterschieden. 
Als eine wichtige Opfergruppe werden 
deutsche Frauen benannt. In einem Inter­
view wird diese Gruppe folgendermaßen 
spezifiziert: „Bei 90 Prozent der Fälle gibt 
es nen Missbrauch in der Kindheit und die 
daher sehr früh in die Prostitution kom­
men“ (Nr. 10, sonstiger Bereich). Die be­
stätigt z.T. Ergebnisse einer anderen Studie 
zu deutschen Opfern des Menschenhan­
dels (KOK 2011), die zeigte, dass in den 
Herkunftsfamilien dieser Opfer vielfäl­
tige Konflikte bestehen, die u.a. zur Folge 
haben, dass die Mädchen und Frauen als 
labil und unsicher einzustufen sind. Eine 
zweite Gruppe sind Nigerianerinnen, die 
häufig mittels Voodoo­ bzw. Juju­Ritualen 
in der Prostitution gehalten werden. Die 

dritte Gruppe sind osteuropäische und 
hier vor allem bulgarische und rumäni­
sche Frauen, wobei von verschiedenen 
Gesprächspartnern betont wird, dass der 
Anteil rumänischer Frauen steigt. Bei die­
sen handelt es sich häufig um Angehörige 
von Minderheiten (u.a. Sinti und Roma 
bzw. türkischstämmige Minderheiten). 
Für die Zukunft wird von einem Anstieg 
der Fälle albanischer Frauen ausgegangen. 
Regional ist dabei sehr unterschiedlich, 
welche Nationengruppe die Mehrheit der 
Menschenhandelsfälle stellt. Entsprechend 
der Expertinnen und Experten kommt es 
auf die jeweiligen Netzwerke vor Ort an: 
Wenn in einem Ort Kontakte nach Bulga­
rien bestehen, kann dies zur Folge haben, 
dass hier vermehrt bulgarische Frauen als 
Opfer des Menschenhandels identifiziert 
werden; bestehen Kontakte nach Rumänien, 
sind es rumänische Frauen. Neben diesen 
drei großen Gruppen (deutsche, nigeria­
nische und osteuropäische Frauen) werden 
seltener auch thailändische und chinesi­
sche Frauen als Opfergruppe benannt. 
Männliche und minderjährige Opfer be­
gegnen den Expertinnen und Experten nur 
selten in ihrer Arbeit. Betont wird dabei 
allerdings, dass dies nicht bedeutet, dass 
es diese Opfergruppen nicht gibt, sondern 
dass die Aufdeckung von Menschenhandel 
hier besonders schwierig ist. 

Hinsichtlich der Aufdeckung spielen 
zum einen Kontrollmaßnahmen der Polizei 
eine wichtige Rolle. Zum anderen sind es 
die Opfer selbst, die entweder allein oder 
motiviert bzw. begleitet durch Dritte An­
zeige erstatten. Hierzu gehören u.a. auch 
die Opferorganisationen, die auf Grund 
ihrer aufsuchenden Arbeit Vertrauen schaf­
fen und über kurz oder lang die Hemm­
schwellen zur Anzeigeerstattung senken. 
Ein Befragter formuliert dies folgender­
maßen: „Also diejenigen, die wir sprechen 
konnten, sind entweder durch Polizisten 
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da rausgekommen oder durch Hilfsorga­
nisationen“ (Nr. 20, sonstiger Bereich). 
Zusätzlich wird aber auch auf eine weitere 
Gruppe hingewiesen: die Familienangehö­
rigen. So berichtete ein Experte bspw. da­
von, dass die Schwester eines bulgarischen 
Opfers Anzeige erstattete und dadurch die 
Ermittlungen in Gang gesetzt hat. 

Zur realität Des poliZei-
lichen hellFelDs 
Die Expertinnen und Experten betonen 
durchgängig, dass die zur Verfügung ste­
henden Zahlen des Polizeilichen Hellfelds 
die Realität nur zum Teil wiederzugeben 
vermögen. Dies steht damit in Zusam­
menhang, dass es sich um ein Kontroll­
delikt handelt („Also wenn es irgendwas 
gibt, was nen Kontrolldelikt ist, dann ist es 
das“; Nr. 3, Bereich Strafverfolgung). Ein 
Kontrolldelikt zeichnet sich dadurch aus, 
dass es abhängig ist von der Kontrollak­
tivität der Polizei; d.h. die Entwicklung der 
Deliktszahlen ist direkte Folge der Ermitt­
lungsarbeit. Die Befragten drücken dies 
u.a. wie folgt aus: „Je mehr Personal man 
da reinschickt, desto mehr f indet man“ 
(Nr. 3, Bereich Strafverfolgung), „Ne 
Dienststelle, die sich viel mit Menschen­
handel auseinandersetzt und beschäftigt, 
die produziert auch Fälle im Menschen­
handel“ (Nr. 4, Bereich Strafverfolgung) 
oder „Es liegt letztlich an der […] Verant­
wortung auch des Dienststellenleiters […] 
wie er sich um diesen Bereich kümmert“ 
(Nr. 1, Bereich Strafverfolgung). Es ist zu­
gleich nicht allein die Ermittlungsaktivität 
bzw. der Stellenwert, der der Strafver­
folgung dieses Delikts eingeräumt wird; 
entscheidend ist auch die vorhandene 
Organisationsstruktur: „Wenn wir hier 
[…] steigende Zahlen haben, dann liegt 
das meines Erachtens auch nur an einem 
Grund, nämlich dass wir mit diesen Spe­
zialkommissariaten und der Schwerpunkt­
setzung in der Staatsanwaltschaft einfach 

sehr viel mehr Verfahren bearbeiten“ (Nr. 5, 
Bereich Strafverfolgung). Sowohl Spezial­
kommissariate als auch Schwerpunktstaats­
anwaltschaften im Bereich Menschenhan­
del sind in Deutschland bislang selten und 
wenn überhaupt, dann nur in Großstädten 
zu finden (z.B. Berlin, München, Nürn­
berg); für eine effektivere Aufdeckung und 
Strafverfolgung scheinen diese Organisa­
tionsstrukturen aber hilfreich zu sein. 

Werden diese Überlegungen auf die Frage 
übertragen, warum es in Ostdeutschland 
nur geringe Fallzahlen des Menschenhan­
dels gibt, überraschen die Antworten der 
Expertinnen und Experten nicht: „Wenn 
man kein Personal schickt, dann gibt’s kein 
Menschenhandel, wie in Ostdeutschland“ 
(Nr. 3, Bereich Strafverfolgung) bzw. 
„Warum soll es ausgerechnet da keine 
Prostitution geben und wenn es Prostitu­
tion gibt, warum soll es da nicht dieselbe 
Problematik wie woanders geben? Also 
liegt es meines Erachtens daran, dass man 
halt dafür kein Auge hat oder sich damit 
noch nicht oder nicht wirklich beschäftigt 
hat“ (Nr. 13, Bereich Strafverfolgung). 
War um allerdings in Ostdeutschland 
weniger Ermittlungstätigkeit in diesem 
Deliktsbereich stattfindet, kann von den 
Expertinnen und Experten nicht beantwor­
tet werden. Denkbar sind personelle Eng­
pässe, polizeirechtliche Regelungen1 oder 
auch strategische Vorgaben. Interessant 
ist, dass diese geringere Aktivität auch mit 
einer geringeren Unterstützung von Opfer­
hilfsorganisationen einherzugehen scheint: 
„aber auch zum Beispiel XX2 kriegt eh aus 
XY3 keinen Cent. […] Also diejenigen, 
die vor Ort die Arbeit machen, die müssen 
immer gucken, wo das Geld herkommt. 
[…]“ (Nr. 20, sonstiger Bereich).4 

Vor dem Hintergrund der bislang eher 
unzuverlässigen, regional sehr unter­
schiedlichen Hellfeld­Statistik wird eine 
verbesserte Statistik gefordert, die Er­
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kenntnisse u.a. der Hilfsorganisationen 
einschließt: „So nen Prozess aufzusetzen 
und zu sagen, so wie kann denn ne gute 
Statistik aussehen […] und dann irgend­
wann mal zumindest zu einem ersten 
Schritt, zu einer gemeinsamen bundes­
weiten Beratungs­Hellfeldstatistik zu 
kommen, das wäre schon sehr interessant“ 
(Nr. 19, sonstiger Bereich). 

Die täter Des 
menschenhanDels 
Die Expertinnen und Experten sind sich 
darin einig, dass Menschenhandel weitest­
gehend nicht derart abläuft, wie es aus Film 
und Fernsehen bekannt ist: „Früher gab es 
[…] diese Vorstellung, da wird jemand in 
Ketten gelegt und hier nach Deutschland 
gebracht […] das ist nicht mehr nötig“ 
(Nr. 1, Bereich Strafverfolgung). Ein an­
derer Befragter drückt dies wie folgt aus: 
„Diese klassischen Fälle, wie man sich 
das eben vielleicht eher vorstellt oder 
vorgestellt hat, dass jemand irgendwie eh 
angekettet eine Frau im Keller sitzt, das 
ist eher eigentlich so gut wie gar nicht 
der Fall“ (Nr. 14, sonstiger Bereich). Die 
Täterinnen und Täter gehen also weitest­
gehend nicht mehr derart vor, dass sie im 
Ausland Mädchen und Frauen kidnappen, 
nach Deutschland einschleusen und hier 
gefangen halten. Insbesondere die Schleu­
sung ist auf Grund der Personenfreizügig­
keit im europäischen Raum nicht mehr 
nötig: „Von Rumänien nach Deutschland 
brauchen sie keine Schleuserbanden“ 
(Nr. 1, Bereich Strafverfolgung). Schleu­
sung betrifft nur einige wenige Opfer­
gruppen: „Wenn sie ne Frau aus Nigeria 
haben, wird die natürlich geschleust. Wenn 
sie eine aus Rumänien haben, nicht“ (Nr. 3, 
sonstiger Bereich). Auch in Bezug auf 
Menschenhandel aus dem asiatischen Raum 
ist davon auszugehen, dass Schleusung 
noch eine Rolle spielt. 

Die Anwerbung der Opfer erfolgt den 
Aussagen der Expertinnen und Experten 
zufolge über mindestens fünf Wege: 
falsche Versprechungen, emotionale Ab­
hängigkeit, Voodoo­Rituale, Ausnutzung 
(familiärer) Beziehungen, allmähliche 
Entwicklung zur Ausbeutungsbeziehung. 
Diese Wege ähneln vorhandenen Klassifi­
kationen des Bundeslagebilds Menschen­
handel oder von Rudat (Rudat 2007).5 

Interessanterweise wird die Strategie der 
Gewaltanwendung in den Interviews kaum 
erwähnt. Auch im Bundeslagebild Men­
schenhandel wird die Gewaltanwendung 
am seltensten als Anwerbestrategie aufge­
führt (in ca. 15 % der Fälle kommt sie zur 
Anwendung). Was ein Befragter mit Blick 
auf die Behandlung der Opfer in Deutsch­
land formuliert, mag grundsätzlich für den 
gesamten Prozess der Anwerbung zur und 
Aufrechterhaltung der Prostitution gelten: 
Die Frauen „dürfen nicht allzu sehr ver­
letzt werden, weil eine verbeulte, blutun­
terlaufende Frau nicht gerade werbewirk­
sam sich anbieten kann“ (Nr. 9, Bereich 
Strafverfolgung). 

Dass die Opfer mit falschen Verspre­
chungen in die Prostitution gebracht wer­
den, dass eine emotionale Abhängigkeit 
erzeugt wird (sog. Loverboy­Methode) 
oder Voodoo­Rituale eingesetzt werden, ist 
hinlänglich bekannt und dokumentiert. Die 
Aufmerksamkeit soll daher an dieser Stelle 
auf die anderen beiden Strategien gelenkt 
werden. Die Ausnutzung (familiärer) Be­
ziehungen wird u.a. wie folgt beschrieben: 
„Das sind teilweise Leute, die im nahen 
sozialen Umfeld der Opfer sind. Sie sind 
teilweise Nachbarn, das sind Leute aus 
dem Dorf, wo die Frauen herkommen. Das 
sind teilweise auch Verwandte bis hin zu 
Eltern oder Geschwistern oder Onkel und 
Tante. Ehm, alles dann Leute, wo auch erst 
mal so nen Vertrauen da ist“ (Nr. 3, sons­
tiger Bereich). Zum Einsatz kommt diese 
Strategie verstärkt bei der Anwerbung von 
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Opfern aus Rumänien und Bulgarien und 
hier u.a. bei ethnischen Minderheiten. 

Dass sich eine Beziehung allmählich in 
Richtung Ausbeutungsbeziehung entwickelt, 
wird von mehreren Interviewpartnern be­
richtet. Am Anfang der Beziehung besteht 
in diesen Fällen ein gewisses Einverständ­
nis bzw. eine bewusste Entscheidung für 
die Prostitution; die Gegebenheiten ver­
schlechtern sich allerdings nach und nach 
hin zur Ausbeutung: „Dass oftmals dann 
eben später erst diese Veränderung ein­
tritt, dass am Anfang eine gewisse Freiwil­
ligkeit zwar da ist, aber dass später dann 
doch die Realität […] von den Frauen […] 
erkannt wird“ (Nr. 1, Bereich Strafverfol­
gung). Diese Prozesshaftigkeit macht es 
den Frauen schwer, die Ausbeutungsbe­
ziehung abzubrechen, weil sich die Bedin­
gungen nicht schlagartig, sondern eben all­
mählich verschlechtern. Erst dann, wenn 
es für die Frau kaum noch auszuhalten ist, 
wird Hilfe gesucht: „Also dass die Frauen 
sich melden, eigentlich nur dann, wenn der 
Täter irgendwann ihr gegenüber zu weit 
gegangen ist, wenn einfach die Schläge zu 
viel werden“ (Nr. 13, Bereich Strafverfol­
gung). Ein anderer Befragter formuliert 
folgenden Grund für einen Ausstieg: „Kör­
perliche Erschöpftheit. Ich hatte es im Mai 
bei einer Telefonüberwachung, da hatte 
eine Frau 40 Freier am Tag für fünf bis 20 
Euro“ (Nr. 17, Bereich Strafverfolgung). 
Diese allmähliche Entwicklung innerhalb 
einer Beziehung weist Parallelen zum Be­
reich der häuslichen Gewalt auf, in dem 
ähnliche Prozesse der Steigerung nega­
tiver Verhaltensweisen der anderen Person 
gegenüber, aber ebenso ähnliche Prozesse 
der Schwierigkeit der Distanzierung von 
dieser Person beobachtbar sind. 

Unabhängig davon, welche Anwerbungs­
strategien eingesetzt werden, nutzen die 
Täterinnen und Täter verschiedene Verhal­
tensweisen, um die Ausbeutungsbeziehung 
aufrecht zu erhalten und zu verhindern, 

dass sich die Opfer Dritten anvertrauen. 
Besonders wichtig ist hierbei die Familie 
des Opfers, insbesondere Kinder. Täte­
rinnen und Täter drohen damit, diesen Per­
sonen etwas anzutun. Auch die Drohung, 
der Familie zu offenbaren, dass das Opfer 
als Prostituierte tätig ist, kann einschüch­
ternd wirken. Daneben kommt die sog. 
Schuldenfalle oder Schuldknechtschaft 
zum Einsatz; hier werden die Opfer ge­
zwungen, ihre vermeintlichen Schulden 
abzubezahlen. Die Abnahme von Ausweis­
dokumenten ist eine weitere Verhaltens­
weise der Täter, ebenso wie die Drohung 
oder der Einsatz von Gewalt, letzteres aber 
anscheinend seltener (s.o.). 

Die Expertinnen und Experten machen 
daneben darauf aufmerksam, dass sich 
Täterinnen und Täter auf der einen Seite 
und die Opfer auf der anderen Seite in ver­
schiedener Hinsicht ähneln. Sie stammen 
bspw. aus derselben ethnischen Gruppe, 
haben einen vergleichbaren sozialen Status 
und vergleichbare Fähigkeiten und Kom­
petenzen. Ein Experte formuliert entspre­
chend: „Dass der Bereich Menschenhandel 
heute von jedem, auch der muss nicht intel­
lektuell selber begabt sein, umgesetzt wer­
den kann“ (Nr. 1, Bereich Strafverfolgung). 
Auch die Frage der Beteiligung weiblicher 
Täter wird von den Expertinnen und Ex­
perten erörtert, wobei mehrheitlich darauf 
hingewiesen wird, dass Frauen eine wich­
tige Rolle spielen: „Was man sagen kann 
aus unserer Praxis ist, dass sowohl Männer 
als auch Frauen Täter sind. Wir haben fast 
kein Verfahren, in dem nicht auch ne Frau 
auf der Anklagebank sitzt“ (Nr. 5, Bereich 
Strafverfolgung). Die Frauen haben dabei 
nicht selten selbst eine Vergangenheit als 
Prostituierte und werden bspw. als Theken­
kraft oder Aufpasserin eingesetzt, führen 
aber durchaus auch selbst Bordelle. Auch 
in der Anwerbung kommen Frauen ver­
stärkt zum Einsatz: „Also sie werden auch 
eh zum Rekrutieren viel eingesetzt oder 
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übernehmen die Rekrutierungsaufgabe, 
weil sie sehr starkes Vertrauen entgegen 
bringen oder stärker als nen Mann Ver­
trauen gegenüber bringen. Ehm, organisa­
torische Fragen, Finanzverwaltungsfragen, 
all solche Dinge, ja sind sehr also könnte 
man sagen, dass es so weibliche Tätig­
keiten sind“ (Nr. 5, Bereich Strafverfol­
gung). 

Weitgehend Einigkeit äußern die Exper­
tinnen und Experten bzgl. der Frage, ob 
es sich beim Menschenhandel um organi­
sierte Kriminalität handelt. Dies ist in den 
meisten Bereichen nicht der Fall: „Organi­
sierte Strukturen […] machen mittlerweile 
[…] nicht mehr das Gros aus“ (Nr. 1, Be­
reich Strafverfolgung) bzw. „Also nach 
dem, was wir beobachten sind es wahr­
scheinlich häufiger Zufallsstrukturen, die 
sich ergeben aus Verwandtschaftsverhält­
nissen, Nachbarschaftsverhältnissen mit 
einer flachen Aufgabenstruktur“ (Nr. 23, 
Bereich Strafverfolgung). Die Befragten 
geben aber an, dass es durchaus Netz­
werkverbindungen und Arbeitsteilung im 
Menschenhandel gibt: „Osteuropäische 
und Rumänien, Bulgarien und so, die sind 
wahnsinnig untereinander vernetzt, also 
da haben wir also festgestellt […] ein der 
kennt den und der kennt den und der kennt 
den“ (Nr. 12, Bereich Strafverfolgung). 
Wirklich organisierte Strukturen werden 
allerdings in zwei Fällen vermutet: Einer­
seits beim Menschenhandel aus außereu­
ropäischen Ländern, bei dem die Einreise 
nach Deutschland organisiert werden 
muss; andererseits mit Blick auf die Akti­
vitäten von Rockergruppierungen. Gleich­
wohl ist insbesondere in Bezug auf Rocker 
die Erkenntnislage sehr schlecht: „Wenn 
ich jetzt zum Beispiel an Rockergruppie­
rungen denke, wo man auch schlimme 
Sachen vermuten könnte, so haben wir 
über die Jahre so gut wie keine Informa­
tionen in diesem Bereich bekommen, weil 

da werden in der Regel keine Aussagen ge­
macht“ (Nr. 11, Bereich Strafverfolgung). 

schwierigkeiten Der 
straFverFolgung 
Die Expertinnen und Experten vermuten, 
dass es mehr Fälle von Menschenhandel 
gibt als polizeilich registriert werden. Von 
den polizeilich registrierten Tatverdäch­
tigen wird wiederum nur ein Teil wegen 
Menschenhandels verurteilt. Für die Ex­
pertinnen und Experten sind beide Phä­
nomene unmittelbar mit dem Aussagever­
halten der Opfer verknüpft.6 Die Opfer 
sind einerseits häufig nicht bereit, Anzeige 
bei der Polizei zu erstatten und gegen Tat­
verdächtige auszusagen. Wenn es zu einer 
Aussage kommt, dann ist diese z.T. wider­
sprüchlich. Dem Aussageverhalten kommt 
in der Strafverfolgung des Menschenhan­
dels zugleich der zentrale Stellenwert zu, 
da weitestgehend nur mittels der Aussage 
des Opfers die Ausbeutung belegt werden 
kann: „Wir haben kaum objektive Beweise, 
wir haben […] nur den subjektiven Be­
weis, der sich eigentlich nur spiegelt im 
Aussageverhalten der Zeugin“ (Nr. 1, Be­
reich Strafverfolgung). 

Zu den Faktoren, die dazu führen, dass 
Opfer keine Anzeige erstatten bzw. nicht 
gegen die Tatverdächtigen aussagen, zählen 
u.a.: 

Die emotionale Bindung an den Täter 
bzw. die Täterin. Eine Befragte um­
schreibt dies wie folgt: „Da waren von 
neun Opfern waren drei in den Haupt­
täter verliebt“ (Nr. 21, Bereich Strafver­
folgung). Diese emotionale Bindung 
besteht nicht nur bei Liebesbeziehungen. 
Wenn die eigene Familie in den Men­
schenhandel involviert ist, ist die Aus­
sagebereitschaft ebenfalls gering: Die 
Opfer „sagen nicht nur gegen eine 
Person, sie sagen gegen ihre ganze Fa­
milie und es bedeutet dann, ich entschei­

9 
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de mich gegen meine ganze Familie“ 
(Nr. 14, sonstiger Bereich). 
Der Druck auf das Opfer mittels (Gewalt) 
Drohungen oder Gewaltausübung (s.o.). 
Die fehlende Definition als Opfer. Dies 
kann bspw. der Fall sein, weil sich das 
Opfer für seine Erlebnisse schämt oder 
sich z.T. auch selbst Mitschuld dafür 
gibt. Häufiger scheint dies aber der Fall 
zu sein, weil das Opfer trotz der nega­
tiven Erlebnisse materiell besser gestellt 
ist, als wenn es nicht der Prostitution 
nachgehen würde: „Und das macht es 
für uns auch schwierig, also die Opfer 
sich eben nicht so als Opfer sehen, weil 
sie sagen, sie verdienen ja und können ja 
immer noch was zurückschicken und 
so“ (Nr. 12, Bereich Strafverfolgung). 
Ein geringes Vertrauen in die Strafver­
folgungsbehörden. Zum Teil kommen 
die Frauen aus Ländern, in denen sie ne­
gative Erfahrungen mit den Behörden 
gemacht haben bzw. um eine schlechte 
Behandlung durch Behörden wissen; 
zum Teil wird ihnen auch von den Täte­
rinnen und Tätern eingeredet, dass die 
hiesigen Behörden ihnen nicht helfen 
werden. 
Die fehlende Kenntnis des Landes, ins­
besondere der Sprache und fehlende so­
ziale Kontakte bzw. fehlendes Wissen, 
an wen man sich mit seinen Erlebnissen 
wenden kann. 

Auch wenn eine Bereitschaft auf Seiten 
der Opfer vorhanden ist, eine Aussage ge­
gen den Täter bzw. die Täterin zu machen, 
so ist diese häufig nicht widerspruchsfrei, 
was der Verteidigung der Tatverdächtigen 
ermöglicht, die Glaubwürdigkeit in Zweifel 
zu ziehen. Dafür, dass das Aussageverhal­
ten nicht widerspruchsfrei ist, gibt es plau­
sible Gründe: 

Die Opfer sind z.T. traumatisiert: „Ich 
hab also sozusagen zunächst erst mal ne 
Mandantin, die hoch traumatisiert ist, 

deren Erinnerungen weggedrückt wer­
den, wo wir Aussagen bekommen, die je 
öfter man aussagt, umso mehr erfahren 
wir“ (Nr. 10, sonstiger Bereich). 
Die Opfer sind z.T. gering gebildet, ein­
fach strukturiert und mit geringen Arti­
kulationsfähigkeiten ausgestattet: „Die 
Frauen wissen nicht, welchen Tag wir 
heute haben, die wissen nicht, in wel­
chem Monat sie leben und wenn wir 
Glück haben, wissen sie das Jahr. Und 
ne Staatsanwaltschaft will also nen Tat­
ort, ne Tatzeit und eben das Geschehen, 
was passiert ist, auf dem Punkt haben. 
Vorher wird nicht angeklagt“ (Nr. 17, 
Bereich Strafverfolgung). 
Die Opfer sind von ihrer Sozialisation 
her eine negative Behandlung gewohnt 
und stufen bestimmte Verhaltensweisen 
nicht als Ausbeutung ein: „Wir nehmen 
eine junge Bulgarin […] und fragen: 
‚Sind Sie denn Opfer von Gewalt ge­
worden?‘ Dann kriegt man die Antwort 
[…]: ‚Nee, gewalttätig war er eigentlich 
nicht‘. Zehn Minuten später […] und sie 
kriegen gesagt: ‚Ja, der hat mich ja je­
den Tag geschlagen.‘ […] Das rühr t 
aber ganz einfach davon her, dass da ne 
Gewalterfahrung in der Kindheit und 
Jugend und dass Gewalt in der Form 
jetzt nix Ungewöhnliches ist“ (Nr. 4, 
Bereich Strafverfolgung). 
Das Opfer muss erst nach und nach Ver­
trauen in die Polizei aufbauen: „Und 
wieso soll denn eine Frau, die über 
Monate lang ausgebeutet worden ist, 
jetzt bei der Polizei nem Menschen, den 
sie seit ungefähr 32 Minuten kennt, so 
viel Vertrauen schenken“ (Nr. 4, Bereich 
Strafverfolgung). 
Die Opfer haben Angst vor den Täte­
rinnen und Tätern: „Beim ersten Mal 
lügen die immer […] weil die haben 
Angst“ (Nr. 3, sonstiger Bereich). 
Die Verfahren dauern z.T. sehr lang und 
haben einen ungewissen Ausgang, so 
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dass sich in der Zwischenzeit für das 
Opfer viel verändern kann (z.B. Rück­
kehr ins Heimatland, Distanzierung von 
dem Geschehenen). 

Ein weiterer, in diesem Zusammenhang 
erwähnter Aspekt ist die Rolle der Dol­
metscher. Da die Frauen häufig aus dem 
Ausland kommen und nur wenig Deutsch 
sprechen, ist die Hinzuziehung eines Dol­
metschers notwendig. Die Exper tinnen 
und Experten berichten davon, dass dies 
in den meisten Fällen ohne große Verzö­
gerungen möglich ist, da ihnen ein Pool 
an Dolmetschern zur Verfügung steht. Nur 
bei sehr seltenen Sprachen oder Dialekten 
(z.B. aus Afrika) gibt es mit der Organisa­
tion von Dolmetschern Schwierigkeiten. 
Die Befragten äußern auch weitestgehend 
Zufriedenheit mit der Arbeit der Dolmet­
scherinnen und Dolmetscher. Zwar wer­
den auch Episoden berichtet, bei denen ein 
Dolmetscher schlecht gearbeitet hat; hier 
wurde dann aber umgehend die Zusam­
menarbeit beendet. Wichtig aus Sicht der 
Expertinnen und Experten ist es, ein Ver­
trauensverhältnis zu den Dolmetschern zu 
haben.7 Gewünscht werden Dolmetscher, 
die die Besonderheiten des Aussagever­
haltens von Opfern von Menschenhandel 
kennen (bspw. über eine Fortbildung) und 
die beim Übersetzen tatsächlich detailliert 
die Aussagen der Frauen wiedergeben 
und keinerlei Verbesserungen bzw. Ände­
rungen vornehmen, da dies im Gerichts­
verfahren durch die Ver teidigung zum 
Nachteil des Opfers eingesetzt werden 
kann. 

lösungsansätZe in BeZug 
auF schwierigkeiten Der 
straFverFolgung 
Die Expertinnen und Experten benennen 
eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Straf­
verfolgung zu verbessern. Um die Aussa­
gebereitschaft und ­konsistenz zu erhöhen, 

werden u.a. folgende Vorschläge gemacht 
(bzw. z.T. auch bereits umgesetzt): 

Die verschiedenen Beteiligten am Straf­
verfahren, insbesondere aber Polizei­
beamte, Staatsanwälte und Richter, sind 
für die Besonderheiten von Menschen­
handelsverfahren weiter zu sensibilisie­
ren: „Wenn ich einem Opfer von Men­
schenhandel nicht schon durch mein 
Handeln klarmachen kann, ich kenne 
mich aus, ich weiß was mit dir passiert 
ist […] und ich kann dir ein gewisses 
Maß an Schutz garantieren, dann werde 
ich keine gescheiten Aussagen kriegen“ 
(Nr. 4, Bereich Strafverfolgung). In Be­
zug auf die Richterinnen und Richter 
sind die Expertinnen und Experten zu­
gleich besonders skeptisch eingestellt, 
was deren Bereitschaft zur Fortbildung 
anbelangt: „Leider sind Richter diejeni­
gen, die am resistentesten gegen Fortbil­
dungen sind“ (Nr. 6, sonstiger Bereich). 
Dies ist „nen großes Problem, weil die 
Richter auch mit ner ja überzogenen Er­
wartungshaltung vielleicht auch an die 
Verfahren rangehen. Und eh man kann, 
meiner Meinung nach, Zeugen im Men­
schenhandelsbereich, da kann man nicht 
den gleichen Maßstab anlegen wie zu den 
Zeugen in anderen eh Deliktsbereichen“ 
(Nr. 21, Bereich Strafverfolgung). 
Um das Sicherheitsgefühl der Opfer zu 
erhöhen, wird empfohlen, die Täte­
rinnen und Täter möglichst schnell in 
Untersuchungshaft zu bringen: „Der 
Täter muss, wenn es irgend begründbar 
ist, in Untersuchungshaft, damit die 
Frau erkennt, er ist im Knast, ich bin es 
nicht. Er hat Unrecht, ich hab Recht“ 
(Nr. 3, Bereich Strafverfolgung). Hier 
eröffnet sich dann auch die Möglichkeit 
einer richterlichen Vernehmung, die in 
der Folge eine weitere Aussage bzw. 
Vernehmung des Opfers ersetzen kann. 
Sofern ein ausländisches Opfer Familie, 
insbesondere Kinder hat, kann es ange­

11 
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messen sein, diese nach Deutschland zu 
holen, um ihre Sicherheit gewährleisten 
zu können; umfangreiche Zeugenschutz­
maßnahmen scheinen hingegen nicht 
notwendig zu sein. 
Die Opfer sollten, sofern sie nicht be­
reits über diese Organisationen den 
Weg zur Polizei finden, frühzeitig den 
Kontakt zu Opferberatungsstellen ver­
mittelt bekommen, die für eine sichere 
Unterbringung, f inanzielle Unterstüt­
zung und psychische Stabilisierung sor­
gen: „Also wenn wir die Frauen nicht 
unterbringen können und sicher unter­
bringen können und eh die nicht ge­
stützt werden und gestärkt werden kön­
nen, dann macht sich das natürlich auch 
hinterher bemerkbar im Aussagever­
halten“ (Nr. 3, sonstiger Bereich). In 
diesem Zusammenhang ist es auch 
wichtig, dass die Opfer aus dem sozialen 
Umfeld der Täter und möglichen Freunde 
der Täter genommen werden, um deren 
Einfluss zu minimieren. 
Es sollten verstärkt Maßnahmen ergrif­
fen werden, die helfen, die Aussage des 
Opfers vor Gericht zu einem weniger 
belastenden Ereignis zu machen bzw. 
ganz zu umgehen. Hierzu gibt es mindes­
tens zwei Vorschläge: Der erste ist sehr 
pragmatisch: „Ehm man könnte zum 
Beispiel ganz einf aches Mittel, ne 
Trennwand aufstellen, der Anwalt kann 
die Zeugin sehen, der Täter nicht, die 
Zeugin braucht den Täter nicht sehen“ 
(Nr. 10, sonstiger Bereich). Der zweite 
ist dagegen sehr weitreichend: „Warum 
macht man nicht schon bei der Polizei 
ne Videovernehmung, ja? Warum er­
spart man das den Frauen nicht?“ (Nr. 10, 
sonstiger Bereich). Videovernehmungen 
kommen bislang so gut wie nie zum 
Einsatz; ihnen wird aber von mehreren 
Befragten ein hohes Potenzial bzgl. der 
Durchführung erfolgreicher Strafver­
fahren attestiert. 

Die Strafverfolgung sollte sich allerdings 
nicht allein auf die Aussagen der Opfer be­
ziehen. Jenseits der Opfer gibt es entspre­
chend der Einschätzungen der Expertinnen 
und Experten eine Reihe an Maßnahmen, 
die Strafverfolgung effektiver zu gestalten: 

Die Polizei sollte verstärkt Sachbeweise 
generieren: Durch Telefonüberwach­
ungen, Observationen, Zeugenaussagen 
usw. können die Opfer im Strafverfah­
ren entlastet werden. Gleichwohl ist die 
Polizei zur Initiierung dieser Maßnah­
men weiterhin auf Hinweise Dritter oder 
verstärkte proaktive Tätigkeit angewie­
sen; dies setzt wiederum entsprechende 
personelle Kapazitäten voraus. Sind sol­
che Beweise vorhanden, „ist die Haupt­
verhandlung nen Spaziergang. Wenn 
wir das nicht haben, ist es nen Problem“ 
(Nr. 5, Bereich Strafverfolgung). 
Die Polizei sollte ihre Kontrollaktivi­
täten generell weiter verstärken: Bislang 
sind die einzelnen Bundesländer sehr 
unterschiedlich dahingehend aufge­
stellt, inwieweit die Polizei dazu er­
mächtigt ist, Kontrollen von Prostitu­
tionsstätten vorzunehmen. In Bezug auf 
Bayern und Nordrhein­Westfalen wird 
bspw. berichtet, dass das Polizeirecht 
entsprechende Kontrollen ermöglicht; 
in anderen Bundesländern ist dies nicht 
der Fall. Insbesondere Vertreterinnen 
und Vertreter der Strafverfolgung äu­
ßern aber die Ansicht, dass polizeiliche 
Kontrollen dem Menschenhandel vor­
beugen: „Deswegen sage ich den Poli­
zeibeamten auch immer ‚Wir müssen, 
egal ob wir jetzt Menschenhandel nach­
weisen können, ja oder nein, wir müssen 
Flagge zeigen. Die müssen sehen, wir 
sind da und wir kontrollieren Euch.‘ 
Und damit verhinder n wir vielleicht 
auch, vielleicht, schlimmste Auswüch­
se“ (Nr. 2, Bereich Strafverfolgung). 
Die Polizei sollte international vernetz­
ter arbeiten8: Da die Opfer und Täter 
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häufig aus dem Ausland kommen, ist die 
Ermittlungsarbeit auf Informationen aus 
dem Ausland angewiesen. Dies kann 
über unterschiedliche Wege erfolgen: Es 
kann ein BKA­Verbindungsbeamter des 
jeweiligen Landes eingeschaltet wer­
den; es können Spiegelverfahren eröffnet 
werden (in zwei Ländern arbeiten Er­
mittlungsteams parallel am selben Fall); 
oder es kann ein sog. Joint Investigation 
Team (JIT) gebildet werden. Die JIT ar­
beiten gemeinsam am selben Fall, „das 
heißt also, wir konnten mit den Bulgaren 
so agieren, wie jetzt mit XY9“ (Nr. 11, 
Bereich Strafverfolgung), resümiert ein 
Befragter seine Erfahrungen in einem 
JIT. Die Arbeit der JIT wird mit Geldern 
der Europäischen Union finanziert (u.a. 
Reise­, Dolmetscherkosten). Bislang 
kommen sie nur sehr selten zum Ein­
satz; in den Interviews wurde lediglich 
von einem JIT berichtet. Die Vorberei­
tung wie auch die Zusammenarbeit 
während der Ermittlungen wurde als 
aufwändig eingestuft, zugleich aber 
auch als effektiv. Die Behörden im Aus­
land haben sich in diesem Verfahren u.a. 
darum gekümmert, dass die Opfer für 
die Aussage nach Deutschland kommen, 
dass bei Bedrohungen des Opfers bzw. 
seiner Familie eingeschritten wurde, 
dass Täter verhaftet wurden usw. Dieses 
Verfahren wurde am Ende auch mit 
einer Verurteilung abgeschlossen, die 
entsprechend des Experten Signalwir­
kung hatte: „Nach Abschluss des Ver­
fahrens haben wir beobachten können, 
dass die bulgarische Population hier 
stark zurückgegangen ist, insbesondere 
was Menschenhändler, Prostituierte, 
Zuhälter anbetrifft“ (Nr. 11, Bereich 
Strafverfolgung).10 

Es bedarf Ermittlungseinheiten, die sich 
schwerpunktmäßig mit Menschenhan­
del beschäftigen (Spezialdienststellen): 
Dies wird einerseits mit Blick auf die 

Polizei formuliert, bei der es nur in 
wenigen Großstädten Fachkommissa­
riate gibt. Andererseits wird dies auch 
mit Blick auf die Staatsanwaltschaften 
gefordert, bei denen bisher meist fol­
gende Praxis herrscht: „Die Verfahren 
kommen zu irgendwelchen Buchstaben­
Anwälten. Und da fängt das Drama 
dann an“ (Nr. 17, Bereich Strafverfol­
gung). Benötigt wird mithin auf allen 
Seiten erfahrenes Personal. 
Es bedarf einer institutionenübergrei­
fenden Zusammenarbeit: Von mehreren 
Befragten wird berichtet, dass ein Aus­
tausch über die etablierten Arbeitsstruk­
turen hinaus sinnvoll ist: „Wir haben ja 
hier […] zum Beispiel […] diesen so 
genannten Runden Tisch. Das ist ein vor 
Jahren gebildeter Arbeitskreis […] mit 
den jeweiligen Ämtern […] die Auslän­
derstelle zum Beispiel auch beteiligt. 
Ehm und denn aber auch das Amt für 
Öffentliche Ordnung und dann haben 
wir die Gewerbeabteilung mit am Tisch. 
Dann haben wir den Zoll mit am Tisch, 
die Bundespolizei. Wir haben die Fach­
beratungsstellen mit am Tisch und die 
Polizei natürlich auch, die Staatsanwalt­
schaft mit dabei“ (Nr. 1, Bereich Straf­
verfolgung). 

Daneben werden von den Expertinnen 
und Experten weitreichendere Präventions­
maßnahmen angesprochen, die sich primär 
auf die Herkunftsländer der ausländischen 
Opfer beziehen. Insofern, als eine entschei­
dende Ursache des Menschenhandels na­
hezu von allen Befragten die schlechten 
wirtschaftlichen Bedingungen vor Ort 
eingestuft werden, wird ein Abbau der 
ökonomischen Ungleichheiten zumindest 
im europäischen Rahmen als wünschens­
wert erachtet. Es sind zugleich nicht nur 
die wirtschaftlichen Bedingungen, die in 
diesen Ländern verändert werden müssten, 
sondern auch bestimmte kulturelle Orien­

13 
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tierungen, die bspw. die Stellung und Be­
handlung von Frauen in der Gesellschaft 
betreffen. Notwendig ist daneben eine 
verstärkte Aufklärungsarbeit, um Frauen 
für falsche Versprechungen und Loverboy­
Strategien zu sensibilisieren. Auch wird 
eine verstärkte finanzielle Unterstützung 
der Hilfsorganisationen vor Ort gefordert. 

neBenklagevertretung unD 
vermögensaBschöpFung 
Die Situation von Opferzeuginnen ver­
bessern und möglicherweise die Aussa­
gebereitschaft erhöhen könnten auch die 
zwei Maßnahmen Nebenklagevertretung 
und Vermögensabschöpfung, weshalb sie 
hier im Kontext der Lösungsansätze zu 
einer besseren Strafverfolgung diskutiert 
werden. Bezüglich beider Maßnahmen 
vertreten die Expertinnen und Experten 
eine positive Einstellung, jeweils verbun­
den mit spezifischen Konkretisierungen. 
Nebenklagevertreterinnen und ­vertreter 
(auch als Opferanwälte bezeichnet) „ha­
ben […] ne absolut wichtige Funktion 
und müssen eigentlich jedem Opfer von 
Menschenhandel an die Seite gestellt wer­
den können. Aber wiederum nur Leute, 
die sich auskennen […] und es müssen 
streitbare Opferanwälte sein“ (Nr. 4, Be­
reich Strafverfolgung). Gemeint sind da­
mit Anwälte, die sich mit der besonderen 
Situation von Menschenhandelsopfern, 
deren Belastungen usw. auskennen und 
die die Position der Opfer mit Nachdruck 
vertreten. Eine zentrale Aufgabe der Ne­
benklagevertretung wird darin gesehen, 
dass diese die materiellen Ansprüche des 
Opfers einfordert: Ein Opfer „hat ja nichts 
Großartiges davon, wenn er [der Täter; 
d.A.] in den Knast geht“ (Nr. 17, Bereich 
Strafverfolgung); dementsprechend sind 
die Befragten Befürworter der Einforde­
rung von Entschädigungsansprüchen. Sog. 
„Deals“ zwischen der Verteidigung und der 
Opfervertretung werden in diesem Sinne 

auch nicht per se als negativ eingestuft: 
„Denn mal ganz im Ernst, was nützt, wenn 
die Frau raus ist aus dem ganzen Dilemma, 
dann nützt es ihr mehr, sie hat nen biss­
chen Geld, als dass der da irgendwie keine 
Ahnung nen Jahr einsitzt und dann auf 
Bewährung rauskommt“ (Nr. 10, sonstiger 
Bereich). Dies spricht dafür, im Gerichts­
verfahren deutlich häufiger als bisher Adhä­
sionsanträge zu stellen, mit denen neben 
den strafrechtlichen Aspekten des Delikts 
auch die zivilrechtlichen Ansprüche des 
Opfers geklärt werden können. Allerdings 
scheinen die Erfahrungen der Expertinnen 
und Experten mit solchen Verfahren bis­
lang eher negativ zu sein, insbesondere 
deshalb, weil die Richterinnen und Rich­
ter solche Verfahren nicht schätzen.11 Eine 
weitere Aufgabe der Opferanwälte sollte in 
der Vorbereitung des Opfers auf die Haupt­
verhandlung liegen; im besten Fall sollte 
ein solcher Anwalt bereits recht früh im 
Verfahren, evtl. bereits bei der ersten Ver­
nehmung, beigezogen werden. 

Auch der Vermögensabschöpfung, mit 
der die materielle Lage des Opfers verbes­
sert werden könnte, attestieren die Exper­
tinnen und Experten mehrheitlich, dass es 
sich um ein wichtiges Instrument handelt. 
Zwar weisen einzelne Befragte darauf hin, 
dass die Einnahmen aus der Prostitution 
nicht in den Vermögensaufbau fließen: 
„Also in der Vielzahl der Fälle würde ich 
sagen, dass das Geld einfach verlebt wird. 
[…] Also wenn das auswärtige Täter sind, 
wüsste ich jetzt bei uns zumindest keinen 
Fall, wo die Finanzermittlungen da irgend­
was ergeben haben“ (Nr. 13, Bereich Straf­
verfolgung). Andere Einschätzungen sind 
hier aber in der Mehrzahl (z.B. „Da ist 
Geld zu sehen. Ich kann einen Fall darstel­
len […] Wir haben Grundstücke, wir haben 
Häuser gehabt, die wir ermittelt haben“ 
(Nr. 17, Bereich Strafverfolgung). Betont 
wird, dass eine Vermögensabschöpfung 
dann sehr aufwändig wird, wenn es um 

http:sch�tzen.11
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Vermögen im Ausland geht: „Die Täter ha­
ben in der Regel in Deutschland kein Geld. 
Das wird immer direkt in die Heimatländer 
überwiesen oder mitgenommen. […] Aber 
das Problem ist ja auch einfach, dass man 
auch gar nicht weiß, was für Vermögens­
werte dort vorhanden sind. Also das setzt 
ja immer die Zusammenarbeit auch mit 
den Behörden dort voraus“ (Nr. 21, Be­
reich Strafverfolgung). Für entsprechende 
Ermittlungen im Aus­ aber ebenso im In­
land bedarf es daher weiteren Personals: 
„Und das sind für mich Vermögensermitt­
lungen, sehr umständlich, sehr aufwändig, 
man muss alles katalogisieren. […] Es 
muss archiviert werden. Es muss analy­
siert werden und natürlich irgendwann 
auch bewertet werden und errechnet und 
berechnet werden. […] Also ich brauche 
[…] feste Vermögensermittler, Ansprech­
partner. […] Und wenn nen Vermögenser­
mittler dann aufhören, wenn sie sich ne 
Kontoübersicht haben geben lassen, dann 
sind das nicht die Vermögensermittlung, 
die ich meine, sondern dann fängt das erst 
an“ (Nr. 24, Bereich Strafverfolgung). Ein 
Befragter resümiert die derzeitige Situa­
tion zur Vermögensabschöpfung daher 
sehr prägnant mit: „Da können wir auf 
jeden Fall noch nen Stück besser werden“ 
(Nr. 23, Bereich Strafverfolgung). 

Freier – teil Des proBlems 
oDer teil Der lösung? 
Bezüglich der Rolle der Freier gehen die 
Einschätzungen der Expertinnen und Ex­
perten weit auseinander; eine einheitliche 
Position ist hier nicht auszumachen. Die 
Einschätzung variiert dabei nicht syste­
matisch mit der Rolle der Expertinnen 
und Experten. Einerseits wird deutlich 
gemacht, dass von den Freiern eigentlich 
keine Hilfe bei der Aufdeckung von Fällen 
des Menschenhandels erwartet werden 
kann. Typische Einschätzungen hier lauten: 
„Von den Freiern kommt bei uns eigent­

lich gar nichts“ (Nr. 15, Bereich Strafver­
folgung) oder „Ich hatte noch nie einen 
Freier, der sagt: ‚Die Frau arbeitet unter 
Zwang oder ist nen Menschenhandels­
opfer‘. Der Freier möchte sein Geschäft 
dort erledigen und alles andere interessiert 
ihn nicht“ (Nr. 17, Bereich Strafverfolgung). 
Für diese Auffassung spricht, dass Freier 
nicht ohne weiteres erkennen können, ob 
eine Frau Opfer von Menschenhandel ist 
oder nicht – selbst die Polizei „die wir hier 
so aufsuchende Arbeit in Bordellen betrei­
ben, auch wir suchen Prostituierte auf, und 
bei den meisten erkennen wir das erstmal 
nicht“ (Nr. 1, Bereich Strafverfolgung). 
Daneben möchten Freier anonym bleiben; 
durch eine Anzeige verlieren sie ihre Ano­
nymität und sie müssen mit negativen 
Konsequenzen im Umfeld rechnen. 

Andererseits nehmen die Expertinnen 
und Experten an, dass Freier eine Quelle 
der Opferidentif ikation darstellen. „Den 
Mädchen sieht man das an […] das sind 
schon sehr verstörte Wesen […] die sind 
alle sehr instabil. Und das spürt man […]“ 
(Nr. 20, sonstiger Bereich), so beschreibt 
ein Experte die Möglichkeit des Erkennens 
von Opfern. Andere berichten: „Es gibt ab 
und an mal Anrufe. Und ehm es gibt auch 
Freier, die tatsächlich auch schon Frauen 
wirklich gerettet haben“ (Nr. 6, sonstiger 
Bereich) oder „vereinzelt kriegen wir mal 
nen Hinweis“ (Nr. 9, Bereich Strafverfol­
gung). Diese Erfahrungen lassen einige 
Expertinnen und Experten folgern, dass 
die Freierstrafbarkeit, ein immer wieder 
in der Diskussion befindlicher Vorschlag 
entsprechend des Schwedischen Modells 
(vgl. u.a. Merk 2006), abzulehnen ist. Sehr 
pointiert bringt dies folgende Interview­
passage zum Ausdruck: „Ehm es kommt 
durchaus vor, dass Freier Anzeige erstat­
ten, deswegen bin ich ja auch so ne starke 
Gegnerin der Freierstrafbarkeit, weil wir 
wirklich etliche Freier haben, die eh wert­
volle Zeugen sind“ (Nr. 5, Bereich Straf­

15 
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verfolgung). Da nicht alle Expertinnen und 
Experten explizit nach ihrer Einschätzung 
der Freierstrafbarkeit gefragt wurden, kann 
zu diesem Thema kein abschließendes 
Meinungsbild präsentiert werden: Es gibt 
in der Stichprobe neben den Gegnern der 
Freierstrafbarkeit (z.B. auch „halte ich für 
ne Monsterkatastrophe“; Nr. 10, sonstiger 
Bereich) auch Befürworter. 

In Bezug auf Freier werden in den Inter­
views zusätzlich zwei negative Prozesse be­
schrieben. So kommt es durchaus vor, dass 
Freier der Meinung sind, eine Prostituierte 
retten zu müssen, obwohl sie dies gar nicht 
wünscht. Dieses Bedürfnis geht dann bis zu 
einer Art Stalking.12 Ebenfalls beobachtet 
wird, dass Freier von Prostituierten bewusst 
getäuscht werden, sie auf die Hilfsangebote 
eingehen und den Freier dann bspw. um 
größere Geldsummen betrügen. 

2. ZusammenFassung 
Anliegen des Beitrags war es, die derzeitige 
Lage zum Menschenhandel in Deutsch­
land anhand von Interviews mit Exper­
tinnen und Experten zu beschreiben. Ge­
führt wurden 25 Interviews mit insgesamt 
34 Personen aus verschiedenen Bereichen, 
wobei die Mehrzahl der Befragten aus dem 
Bereich Strafverfolgung stammt. Generell 
wurde bei der Auswahl der Interviewten 
aber auf eine professionelle Heterogenität 
sowie eine regionale Varianz geachtet. Die 
Interviews beanspruchen dennoch keine 
Repräsentativität; die hier präsentierten 
Ergebnisse stellen insofern nur einen Aus­
schnitt des Wissens von Menschenhan­
delsexperten dar. In den Interviews zeigte 
sich aber durchaus eine gewisse Sättigung. 
Weitere Interviews hätten möglicherweise 
zusätzliche Aspekte und Meinungen zu 
Tage gefördert bzw. die vorhandenen ver­
tieft. Dass damit fundamental andere The­
men identifiziert worden wären, kann aber 
bezweifelt werden. 

Werden die berichteten Ergebnisse mit 
Blick auf die drei Forschungsfragen kurz 
resümiert, können folgende Kernbefunde 
festgehalten werden: 
1) Die Täterinnen und Täter sind eher Ein­

zeltäter, feste Strukturen, wie im Bereich 
der organisierten Kriminalität, sind – mit 
möglichen Ausnahmen (z.B. Rocker) – 
nicht festzustellen. Weibliche Täter sind 
in verschiedenen Phasen des Menschen­
handels aktiv. Hinsichtlich der bevor­
zugten Tatstrategien wird – wie dies von 
Einzeltätern auch eher praktiziert werden 
kann – hauptsächlich darauf gesetzt, 
Opfer unter falschen Versprechungen 
nach Deutschland bzw. sie in eine emotio­
nale Abhängigkeit zu bringen. Emotio­
nale Bindungen spielen im Menschen­
handel also eine entscheidende Rolle, 
sei es, dass diese bewusst instrumenta­
lisiert werden (sog. Loverboy­Methode) 
oder sei es, dass diese beidseitig beste­
hen, sich nach und nach aber verändern, 
bis es zur Ausbeutung kommt. Eine 
allmähliche Entwicklung zu einer Aus­
beutungsbeziehung ist charakteristisch 
für viele Fälle des Menschenhandels, 
ein Prozess, wie er aus dem Bereich der 
häuslichen Gewalt bekannt ist – mit all 
den negativen Folgen bzgl. der Distan­
zierung von der Ausbeutungsbeziehung. 
Physische Gewalt wird von den Täte­
rinnen und Tätern eher selten eingesetzt. 
Andere Verhaltensweisen, die angewen­
det werden, um die Opfer am Ausstieg 
zu hindern, wie vor allem die Bedro­
hung der Familie des Opfers, scheinen 
effektiver. 

2) Die Strafverfolgung ist auf Grund der 
For mulier ung des Menschenhandels­
paragrafen stark davon abhängig, dass 
die Opfer eine Zeugenaussage machen 
und dass diese plausibel und wider­
spruchsfrei ausfällt. Der Personalbe­
weis ist aus Mangel an Sachbeweisen 
entscheidend. Von den Expertinnen und 

http:Stalking.12


-

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       
 

   
 

 
 
 

  
 
   

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

1/2017 .SIAK JOURNAL 

Experten wird eine Reihe an Gründen 
aufgezählt, warum die Opfer hierzu 
oftmals nicht in der Lage sind und Tä­
terinnen und Täter daher nicht verur­
teilt werden können. Neben anderen 
Maßnahmen vermuten die Befragten 
mehrheitlich, dass der häuf igere Ein­
satz einer Nebenklagevertretung sowie 
eine stärkere Verankerung von Vermö­
gensabschöpfungen im Strafverfahren 
die Situation der Opfer verbessern kann 
und sich damit auch positiv auf das Aus­
sageverhalten auswirkt. Daneben gehen 
die Befragten davon aus, dass die bishe­
rige Strafverfolgung generell nur einen 
Teil der Menschenhandelsfälle sichtbar 
macht, es also ein großes Dunkelfeld 
gibt. Regionale Unterschiede im Aus­
maß registrierter Fälle führen sie im 
Wesentlichen auf eine unterschiedliche 
Kontrollaktivität der Polizei in den Bun­
desländern zurück. 

3) Es werden von den Expertinnen und Ex­
perten daneben zahlreiche weitere Maß­
nahmen benannt, die helfen könnten, 
die Opfer des Menschenhandels darin 
zu stärken, ihre Erlebnisse zu offen­
baren (z.B. alle Verfahrensbeteiligten 
für Besonderheiten der Menschenhan­
delsopfer sensibilisieren, mehr Unter­
suchungshaft für die Täterinnen und 
Täter verhängen, die Kinder von auslän­
dischen Opfern nach Deutschland holen, 
frühzeitig Kontakt mit Opferhilfsorga­
nisationen herstellen). Die Prävention 
des Menschenhandels bedarf darüber 
hinaus Maßnahmen auf ganz verschie­
denen Ebenen, die die Arbeit der Polizei 
ebenso betreffen wie die Verbesserung 
der Situation in den Herkunftsländern 
der ausländischen Opfer. Hinsichtlich 
der Rolle der Freier für die Aufdeckung 
und damit letztlich auch die Prävention 
des Menschenhandels sind sich die Ex­
perten uneinig. Eine Freierbestrafung 
nach schwedischem Vorbild, mit der die 

Nachfrage nach Prostituierten reduziert 
werden könnte, wird von den wenigsten 
Befragten gefordert, auch mit dem Ver­
weis darauf, dass Freier durchaus Infor­
manten zu Fällen des Menschenhandels 
sind und durch eine Bestrafung in die 
Illegalität abgedrängt werden, aus der 
heraus es dann keine Bereitschaft zur 
Anzeige mehr gibt. Andere Befragte be­
richten zugleich auch, dass sie in ihrer 
bisherigen Arbeit keine Erfahrungen ge­
macht haben, die zu der Hoffnung An­
lass geben würden, Freier könnten einen 
Beitrag zu Prävention und Intervention 
leisten. 

Diese hier kurz zusammengefassten 
Befunde stellen eine Momentaufnahme 
auf Basis eines methodischen Zugangs 
zur Thematik (Experteninterviews) dar. 
Es ist nicht auszuschließen, dass auf Ba­
sis anderer methodischer Zugänge abwei­
chende Befunde erarbeitet werden. Aus 
diesem Grund wird sich im Rahmen des 
Projekts den Täterinnen und Tätern des 
Menschenhandels zusätzlich mit weiteren 
Methoden gewidmet. Einerseits erfolgt 
eine umfangreiche deutschlandweite Ana­
lyse von über 500 Strafverfahrensakten 
zum Menschenhandel der Jahre 2009 bis 
2013. Mit dieser kann u.a. die Frage der 
Strafverfolgung und der eher geringen 
Verurteilungswahrscheinlichkeit vertieft 
untersucht werden. Andererseits werden 
die Täterinnen und Täter sowie die Freier 
selbst zu Wort kommen. In Bezug auf 
die Täter wird es einige wenige qualita­
tive Interviews in Haftanstalten mit ver­
urteilten Täterinnen und Tätern geben, in 
denen u.a. die Tatstrategien noch einmal 
beleuchtet werden. Hinsichtlich der Freier 
wird eine Online­Befragung zu Erfah­
rungen im Prostitutionsbereich sowie zu 
Rahmenbedingungen der Anzeigeerstat­
tung durchgeführt. Mit diesen weiteren 
Projektmodulen sollen die auf Basis der 

17 
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Experteninterviews gewonnenen Ergeb­
nisse validiert werden. 

Abschließend soll noch einmal der 
Bogen zum deutschen Prostitutionsge­
setz und dessen Reformierung geschlagen 
werden. Ein Zusammenhang zwischen 
Menschenhandel und aktueller Prostitu­
tionsgesetzgebung wird von den meisten 
Expertinnen und Experten gesehen, wes­
halb eine Reformierung grundsätzlich be­
grüßt wird. Die Expertinnen und Experten 
sind sich auch weitestgehend darin einig, 
dass die Genehmigungspflicht für Bor­
dellbetriebe eine sinnvolle Maßnahme ist, 
die bspw. eine bessere Polizeikontrolle 
ermöglicht und verhindert, dass einschlä­
gig verurteilte Personen Bordelle eröffnen 
können. Hinsichtlich anderer Maßnahmen 
gehen die Meinungen aber z.T. weit aus­
einander, wobei festzustellen ist, dass Ex­
pertinnen und Experten aus dem Bereich 
der Strafverfolgung tendenziell positiver 
eingestellt sind als Expertinnen und Ex­
perten aus anderen Bereichen. Die Anmel­
depflicht für Prostituierte könnte bspw. ei­
nerseits verhindern, dass sich junge Frauen 
ausprobieren und darüber sukzessive in ein 
Ausbeutungsverhältnis gelangen; anderer­
seits wird angemerkt: „Unsere Geschä­
digten werden sich weder anmelden, noch 
werden die sich untersuchen“ (Nr. 9, Be­
reich Strafverfolgung). Mit den geplanten 
Gesundheitschecks verbindet sich auf der 
einen Seite die Hoffnung, dass der Kontakt 
mit Ärztinnen und Ärzten zur Folge hat, 
dass sich Prostituierte im Gespräch mit 

1 Ein Interviewpartner aus Ostdeutschland bestä­


tigt: „Im Bereich der Zwangsprostitution oder
 

des Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung
 

fehlen uns die Handhaben, um da überhaupt
 

durchs Fenster zu gucken oder mal reinzugehen“ 


(Nr. 25, Bereich Strafverfolgung).
 
2 Hier wurde eine Opferhilfsorganisation be­


diesen offenbaren. Auf der anderen Seite 
wird bezweifelt, dass diese überhaupt flä­
chendeckend angeboten werden können 
bzw. dass die kurze Interaktion zwischen 
Arzt und Prostituierter zum Offenbaren 
führt. Mit der Kondompflicht wird einer­
seits die Hoffnung verbunden, dass sich 
Bordellbetriebe, die diese nicht praktizie­
ren, gegenseitig anzeigen und somit die 
„schwarzen Schafe“ identifiziert werden. 
Zudem „gehört es in gewisser Weise zum 
Empowerment der Frau, wenn sie sagen 
kann ‚Du darfst mir nicht vorschreiben, 
dass ich ohne Gummi arbeite‘“ (Nr. 3, Be­
reich Strafverfolgung). Andererseits wird 
natürlich darauf hingewiesen, dass die Ein­
haltung einer solchen Vorgabe nicht kon­
trolliert werden kann. Manche Gesprächs­
partner, wiederum vorwiegend aus dem 
Bereich der Strafverfolgung, wünschen 
sich zu diesen Maßnahmen noch weitrei­
chendere Regelungen, insbesondere eine 
Anhebung der Altersgrenze für die Prosti­
tutionsausübung auf 21 Jahre. Generell 
spiegeln die Interviews die gegensätzli­
chen Meinungen, die es in der bundes­
deutschen Gesellschaft zur Neuregelung 
der Prostitution gibt, wider. Es bleibt ab­
zuwarten, wie diese letztlich ausfallen und 
vor allem, welche Wirkungen sie auf den 
Bereich des Menschenhandels zum Zweck 
der sexuellen Ausbeutung haben wird. Um 
Menschenhandel vorzubeugen braucht es 
zwar einen angemessenen gesetzlichen 
Rahmen; dieser allein wird hierfür aber 
nicht ausreichen. 

nannt, die an dieser Stelle anonymisiert wird. 
3 Hier wurde ein ostdeutsches Bundesland be­

nannt, das ebenfalls anonymisiert wird. 
4 Auch in einem anderen Interview wird auf 

fehlende Ressourcen im Bereich der Opferhilfe in 

Ostdeutschland eingegangen: „Wir im Land XX 

haben für die Beratungsstellen für Frauen, die 



-

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

 

 

 

.SIAK JOURNAL 

von Menschenhandel betroffen sind, […] einein­

halb Personalstellen […]; die Kollegen aus XX 

ist eine Person mit einer Personalstelle für ein 

Bundesland“ (Nr. 14, sonstiger Bereich). 
5 Im Bundeslagebild Menschenhandel werden 

vier Anwerbungsstrategien unterschieden: Ein­

verständnis, Täuschung, professionelle Anwer­

bung und Gewaltanwendung. Seit 2005 geht der 

Anteil zum Einverständnis zurück, der Anteil zur 

Täuschung steigt demgegenüber. 
6 Vgl. zu den Besonderheiten des Aussagever­

haltens auch Greuel und Petermann (Greuel/ 

Petermann 2015, 207–233). 
7 Dies begründet ein Befragter wie folgt: „Im 

Endeffekt hört das Opfer nicht das, was ich sage, 

sondern das Opfer hört das, was der Dolmet­

scher sagt“ (Nr. 4, Bereich Strafverfolgung). 
8 Zugleich scheint auch die nationale, d.h. bundes­

landübergreifende Zusammenarbeit optimierbar: 

„Also die gesamte Kommunikation zwischen den 

einzelnen Ländern funktioniert auch noch nicht 

so, auch polizeiintern nicht. Also es wird da noch 

viel gebunkert“ (Nr. 17, Bereich Strafverfolgung). 
9 Hier wurde ein benachbartes Bundesland be­

nannt, welches an dieser Stelle anonymisiert wurde. 
10 Eine weitere Form der internationalen Zu­

sammenarbeit, die sich allerdings nicht genuin 

auf die Strafverfolgung richtet, wird in Bezug 

auf grenznahe Städte berichtet, in denen bspw. 

deutsche und tschechische oder österreichische 

Beamte gemeinsam polizeiliche Kontrollen bzw. 

Streifengänge durchführen. 
11 Hierzu z.B. folgender Interviewauszug: „Da 

gibt es überhaupt keine Routinen bei den Gerich­

ten. […] Das ist genau dieses, also eine Rechts­

anwältin, das weiß ich noch, die sagte mir mal ‚Frau 

YZ was denken Sie sich eigentlich, machen Adhä­

sionsantrag‘. Nächsten Tag ruft mich nen Richter 

an und sagt ‚Oh, wollen Sie das wirklich? Wollen 

Sie wirklich jetzt hier mit nem Adhäsionsantrag 

dieses Verfahren nerven und mich nerven und ich 

kann das nicht?‘“ (Nr. 19, sonstiger Bereich). 

1/2017 

12 „Aber es gibt eben auch […] genug Freier, die 

so Kümmerer, Liebesgeschichten, die Retter, wo 

dann manchmal dann die Frau da sitzt […] und 

sagt ‚Schaff mir mal diesen Typ vom Hals, der 

nervt mich schon seit über zwei Monaten […] ich 

will arbeiten. Ich hab kein Bock hier irgendwie 

da mich mit dem Typ auseinander zu setzen‘“ 

(Nr. 7, sonstiger Bereich). 
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